






















































































Adresse: Musterstraße XX, 
PSZ Musterstadt







Örtliche Fachinformationen zur Ableitung und Verwendung der Bodenrichtwerte 

Bodenrichtwertdefinitionen 

Der Bodenrichtwert ist der durchschnittliche Lagewert des Bodens innerhalb eines Gebietes (Bodenrichtwertzone), 
das nach seinem Entwicklungszustand sowie nach Art und Maß der Nutzung weitgehend übereinstimmende Merk-
male aufweist. Er ist angegeben als Wert pro Quadratmeter, bezogen auf ein bestimmtes Grundstück, welches als 
Bodenrichtwertgrundstück bezeichnet ist. Der in der Karte dargestellte Stern markiert (in etwa) die Lage des Boden-
richtwertgrundstücks. Die zu dem Grundstück gehörenden Grundstücksmerkmale sind als Kürzel neben dem Richt-
wert angegeben (Erläuterungen siehe unten). 

Die Bodenrichtwerte werden für baureifes und bebautes Land sowie für land- und forstwirtschaftliche Flächen 
abgeleitet. Die Bodenrichtwerte sind in bebauten Gebieten mit dem Wert ermittelt worden, der sich ergeben würde, 
wenn die Grundstücke unbebaut wären. Für bebaute Flächen im Außenbereich, die nicht durch eine Richtwertzone 
erfasst werden, sind die im Grundstücksmarktbericht veröffentlichten Wertspannen maßgebend. Die Bodenricht-
werte für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke beziehen sich auf Flächen mit regelmäßiger Form, mit Ver-
hältnissen, die die Bewirtschaftung nicht nennenswert erschweren. Die Bodenrichtwerte für forstwirtschaftliche 
Grundstücke beinhalten keinen Aufwuchs. Sämtliche Bodenrichtwerte werden grundsätzlich als altlastenfrei sowie 
frei von sonstigen Einflüssen (wie z.B. Lage in Überschwemmungsgebieten etc.) ausgewiesen. 

Bodenrichtwerte haben keine bindende Wirkung. Ansprüche gegenüber Behörden und sonstigen Institutionen, ins-
besondere den Trägern der Bauleitplanung oder den Baugenehmigungsbehörden können aus den Eintragungen in 
der Bodenrichtwertkarte nicht hergeleitet werden. 

Abweichungen eines einzelnen Grundstücks von dem Bodenrichtwertgrundstück in den wertbeeinflussenden Merk-
malen - wie Erschließungszustand, spezielle Lage, Art und Maß der baulichen Nutzung, Bodenbeschaffenheit, 
Grundstücksgestalt - bewirken in der Regel entsprechende Abweichungen seines Verkehrswertes von dem Boden-
richtwert. Acker- und ackerfähige Flächen haben im Allgemeinen einen höheren Verkehrswert als Dauergrünland. 
Soweit ausreichend viele Kaufpreise vorliegen, werden für ackerfähige Flächen und Dauergrünland getrennte Bo-
denrichtwerte ermittelt.  

Erschließungs- und Kanalanschlussbeiträge sowie Kostenerstattungsbeiträge: 

 Erschließungsbeiträge § 127 BauGB
 Kanalanschlussbeiträge nach KAG (Aufwand für die erstmalige Herstellung der Entwässerungsanlage ohne

Hausanschlüsse)
 Kostenerstattungsbeiträge § 135a BauGB (naturschutzrechtliche Ausgleichsabgaben; Aufwand für den

Grunderwerb und für die erstmalige Herstellung)

Unabhängig von den oben getroffenen Aussagen können im Einzelnen noch Beiträge gemäß § 8 Kommunalabga-
bengesetz anfallen. 

Die Höhe der eventuell anfallenden Beiträge ist unterschiedlich und muss im Einzelfall bei der Gemeinde/Stadt er-
fragt werden. 

Zusätzliche Angaben in der Zeile „Freies Feld“ 
„oK“ = ohne Kanalanschlussbeiträge (eventuell wenn Zeile „Beitragszustand“  =  ebfrei) 

Der Gutachterausschuss für  
Grundstückswerte im  
und in der Stadt  
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Art und Maß der baulichen Nutzung: 

Besonderheiten zu einzelnen Bodenrichtwerten 

Alt = Im Altlastenkataster als Altlastenverdachtsfläche ausgewiesen. Nähere Untersuchungen wurden nicht 
durchgeführt. Der Richtwert wurde altlastenfrei ermittelt. 

H = Für großflächigen Einzelhandel werden auch höhere Preise gezahlt. 

B = In diesem Bereich sind auch höhere Preise gezahlt worden. Sie standen im Zusammenhang mit der Erstel-
lung und Veräußerung schlüsselfertiger Bauvorhaben. 
Es ist nicht auszumachen, ob und in welchem Umfang die Preise Anteile für Leistungen enthalten, die nicht 
den Eigenschaften der Richtwertgrundstücke zugerechnet werden können. 
Der Gutachterausschuss sah keine Anhaltspunkte für die Bestimmung der Höhe dieser Anteile. 
Er konnte die Preise bei der Richtwertermittlung nicht berücksichtigen. 

Bodenrichtwerte in Geschäftslagen und in Lagen in unmittelbarer Nähe zum Musterfluss sowie der Nähe zur  
Musterstadt: 

Bodenrichtwerte in Geschäftslagen sind durchschnittliche Bodenwerte und auf Grundstücke bezogen, deren Eigen-
schaften für die jeweilige Bodenrichtwertzone typisch sind. In Hauptgeschäftsstraßen können Werte für Einzelgrund-
stücke jedoch bereits bei geringfügigen Lageunterschieden stark variieren und in Seitenstraßen nur noch einen 
Bruchteil der Spitzenwerte betragen. Der Wertabfall erfolgt hierbei nicht allmählich, sondern abrupt in Abhängigkeit 
von Verkehrsstrom bzw. Passantenfrequenz. Bodenwerte für Geschäftsgrundstücke werden darüber hinaus oft von 
nicht grundstücksbezogenen wirtschaftlichen Überlegungen beeinflusst. 

Für Kaufpreise von Grundstücken, die sich in unmittelbarer Nähe zum Musterfluss sowie in Stadtrandnähe 
zu Musterstadt befinden, können sich ebenfalls Abweichungen zu den Bodenrichtwerten Musterflussrörtlichen 
Lagen ergeben. Die Kaufpreise liegen (tlw. deutlich) über dem Bodenrichtwertniveau. Aufgrund der großen 
Streuung der einzelnen Kaufpreise können keine allgemeingültigen Aussagen über die Wertdifferenz zu den 
Bodenrichtwerten gemacht werden. 

Preisindex 

Bodenpreisindexreihen für Wohnbaugrundstücke sind in den Grundstücksmarktberichten für den Musterlandkreis 
veröffentlicht. 

Umrechnungskoeffizienten zur Berücksichtigung von abweichenden Grundstücksmerkmalen 

Umrechnungsfaktoren für Grundstücke des individuellen Wohnungsbaus sind in den Grundstücksmarktberichten 
für den Musterlandkreisveröffentlicht. 

Bebaute Flächen im Außenbereich 

Untersuchungen über den Bodenwert von bebauten Flächen im Außenbereich (§35 Abs. 2 BauGB) sind in den 
Grundstücksmarktberichten für den Musterlandkreis veröffentlicht. 

Ausgleichsflächen in land- und forstwirtschaftlichen Gebieten 

Untersuchungen über den Bodenwert von Ausgleichsflächen in land- und forstwirtschaftlichen Gebieten sind in 
den Grundstücksmarktberichten für den Musterlandkreis veröffentlicht. 

W - Wohngebiet GE - Gewerbegebiet I, II, III - Zahl der Vollgeschosse 

WB - besonderes Wohngebiet GI - Industriegebiet 1,0 - GRZ = Grundflächenzahl 

MD - Dorfgebiet SO - Sondergebiet [1,0] - GFZ = Geschossflächenzahl 

MI - Mischgebiet 

MK - Kerngebiet GR - Landwirtschaft (Dauergrünland)

A - Landwirtschaft (Acker bzw. ackerfähig) ____ - Abgrenzung

F - Forstwirtschaft und Wald einer Bodenrichtwertzone 
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(Quelle: www.trowista.de/wirtscha�sstandorf- /standortprofil; Abfrage vom 28.11.2023) 



(Quelle: www.industriemieten.de) 
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